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1. Planungsanlaß 

Mit dem Bebauungsplan sollen für den l~eststadtbereich - z\~Jischen, Har~enberger 

Straße, Rheinlandstraße,' Westbahnhofstraße und Belthlestraße - die planungs-, 

rechtliche Grundlage für die weitere städtebauliche Entwicklung geschaffen 

und unerwünschte Struktureinbrüche in die vorhandene Bausubst'an~ varhindert' 

werden. 

Dabei sind die gestalterische und funktionelle Aufwertung des Ammerufers 

als in~enstädtischer Grünzug 'und wichtige F,uß-' und 'Radwet:I ... TX'~sß'e ,JA,lllmß~b,e' ... 
glei t\"'~g) sO\~ie die teilw:~ise Umnutt~ng" d13s' 'EH~trieb~geläncf'~'S' ~~r F~f~" Stein'":,,, 

hilber' für Wohnbauzwecke wesentli~he "Ausgangspunkte 'der PlanU~H~' . 

2. Vorbereitende Bauleitplanung 

Im Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen Tübing~n 

ist der Berei'ch südlich der' Ammer als Wo~nb~ufläche dargestellt, ebensO-die 

Fläche zwischen Köllestraße und Belthlestraße. Im Bebauuhgsplansind geringe 

Teilflächen nördlich der Westbahnhofstraße als ~fMischgebietff fest;gese.tzt .. 

Diese Einstufung ergibt sich durch die dort vorhandenen Betriebe, sie ist -. , 

vor allem wegen der Geringfügigkeit der" Au~~ehnung - durch den Begr,iff ,d~s 

"Ent\oJic_kelns" nach § 8 (2) BBauG abgedeckt. 

Zwischen Georgstraße und Freiackerstraße wird entgegen der Darstellung 

"Lvohnbauflächeu im Flächennutzungsplan im Bebauungsplan ein ~ing'eschränktes' 

Q GeYJerbegebiet ausgewiesen. Mit dieser Festsetzu,ng" wird der Bestand stärk;er, 

berücksichtigt und die bisherige Zielvorstellung, einer Ums,trukturierung nicht. 

weiterverfolgt. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich und 

• 

wird eingeleitet. 

3. Planbereich 

Der Gesamt-Planbereich des Bebauungsplanes 'uFreiackerll umfaßt ein strukturell 

zusammengehörendes Gebiet zwi"schen Herrenberger Straße - Belthlestraße--West-

bahnhofstraße und Rheinlandstraße. 

Da 'der Plonbereich i~aeS,amt sl3hr groß ist (co .10 ha) und da sichgezciRt I,lat,' 

die Re[Jslung der baulichen Nutzung (im beb~uten Bereich!) in den verschi'~d&nerf 

. :, 
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Teilbereichen differenzIert gehandhabt werden muß, wird ,der Gesamtplan-

bereich aufgeteilt in die Abschnitte "Freiacker Teil I" und uFreiacker 

Teil II". Dies soll das Verfahren erleichtern. 
Teilweise wird in den -einzelnen Begründungspunkten auf den Gesamtplan abge-

hoben, um die Prob~emat~k besser herauszustellen. 

Der Planbereich des Bebauungsplan~s IIFreiacker Teil In umfaßt insgesamt 

6,27ha, davon sind~ 

Allgemeines Wohngebiet 3,27 ha 

Mischgebiet 0,67 - hCl 
eingeschränktes Gewerbegebiet ' 

., ' . 
.0,,38 ha 

Öffentliche Grünfläche 0,99 ha 

" I 

davon Kinderspielplatz '0,24 ha -

Verkehrsfläche '." 
(einschließlich VerkehrsgrGn) 0,9 ha 

Wasserfläche O,O~, ha 

4. Be,stehende Rechtsverhältnisse 

Für den Gesamtbereich liegen nur einfache Saulinienpläne ,aus den Jahren, 

1878, 1913, 192~ vor. Geringfügige Verkehrsflächen an der Einmündung -der 

Dürrstraße werden von_ dem qualifizierten, sei~ ,18.02.1970 rechtavßr-

bindlichen Bebauungsplan "Schloßbergtunnel (Teil I)" mit einb~zogen " 

um das Plangebiet sinnvoll abzurunden. 

Die Überplanung des Bereiches mit,einem qualifi:ziert~n Bebauungsplan'ist 
erforderlich, um in einem bebauten ,Berei~h neue städtebauliche Zielsetzungen . 
durchzusetzen. Dies betrifft sowohl die Art der b.aulichen-Nutzung als 
, - - .J 
auch die öffentlichen _ Verkehrsflächen (Ammerbegleitweg). 'Ein Regulatfv nach 

§ 34 BBauG im Sinne des "nicht überplanten Inne'nberei~hes" <wäre für diese 

Zielsetzungen~nicht ausreichehd. 

• 
Durch den neu aufzustellenden Bebauungspl.an werden teilweise bisher zulässige 

Nutzungen geändert, u.a. auch reduziert oder aufgehoben, da dies aus überge-
-~. . 

ordneten städtebaulichen Belangen erforderlich ist. 
" -

fIJ 

I • , .. 

,"\' 
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,Für diesen Fall der Änderwng oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung , 

ist insbesondere § 44 BBauG maßgebend. Da die beabsichtigten Reduzierungen 

nach Ablauf der in § 44 BBauG in Verb. mit Artikel 1 § 10 der Überleitungs-

und Schlußvorschriften des, BBauG genannten Frist, d. h" nach dem' 31 .. 12.;1983 ' 

erfolgen, führt die beabsichtigte Planung unte~ qenim G~set2 'genann~~n 

Bedingungen zu keinem Planungsschaden . Dort J wo 'in .die bestet)end~ Nlitz'ung' 

eingegriffen' wi~d (z. B. durch den Ammerbeglei tweg) ,.können Ents~hßdigl)ng'en 
erfor~erlich werden. 

5. Städtebauliche ZielvorstelluQ9 

Der Planbereichumfaßt ein klein,str~kturiert~s ~John~ebi~t mit, : 
\ 

abschfdttsl~eise hoher Dichte. Es sind .', , ." 
"J, • - "" 

verschiedene Wohnformen vorhanden, wobei, fai1Jil:lenger·echtegrpl~e., Wphr:tü~'gen, 

- in Einfamilienhäusern oder Mehrfamiliemhäuser'n ,- .qb:er!J~~ge.,n~, .D.a~ gebiet' 

(Gesamtgebiet) hat seine, Qualitäten durch :, ., . 

- die Nachbarschaft von Versorgungs-und Gemeihbedarfseinrichtungen' 

(Aischbach-Schule, H~rmann-Hepper-Mehrzweckhalle?" EinkaUfszentrum 

Marquardtei und Coop) , 

- die Nähe der Innenstadt mit ihrem Versorgungs-und A~bei~splatz~n.g'ebo't, \ 

die Nähe der Universitäts kliniken mit ihrem Arbeitsplatfano~b9t,,~ 

- einen in Ansätzen, vorhandenen Grünzug (Ammeria~f) inmit~eh·des Gebietes, 
, - -

ein Erschließungssystem ,. das Durchgangsverkehr weitgehend vermeidet'.', 

Diese vorhandenen Qualitäten sollen zukünftig beibehalten 'und noch 'geförd~rt 

\verden, z.B. durch -weitere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen ,(Tempo-30-Zone) • 

Intensivierung des Grüns I Verbesse~ung ge~ Infrastruktur (Kinderspielplatz) •. usw. , f ' ' . 

Teilweise sollen vorhandene große Baulücken, derzeit als Lager~'und Betriebs-

flächen 9,enutzt 1 als Wohngebiet genutzt werden, wobei hier ebenfall$ .eine ' 

höhere Dic~te für richtig ,erachtet \...rird , . 

Die Nutzung einer höheren Dichte setzt jedoch voraus I ,daß' der· Freiraum 

von Garagen und Stellplätzen weitgehend freigehalten .und daß ein Teil des 
• • '1 

Wohnraumes für familiengerechte Wohnungen zur Verfügung. gestellt·wird.: Hier-
. -'. ,,':--

durch soll eine zu starke Belastung des Wohnumfeldes durch intensive Nutzung :'. 
: ~ 

mit Ein- und Zwei-~mmerappartements vermieden werden. 

".". 
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Eine wesentliche neue Zielsetzung - d.h~ geändert gegenüber bisherigen 

Planungsabs~~hten - .ist die Beibehaltung der vorhandenen gewerblich 

genutzten. Flächen als "Gewerbegebiet". Dies entspricht dem übergeordneten 

Beschluß des Gemeinderates vom 10. November 1986 .. 

Dieses übergeordnete städtebauliche Leitbild ist im 'vorliegenden Bl~nberaich 
konkretisiert und differenziert worden. 

6. Art der baulichen Nutzung 

6.1 Allgemeines Wohngebiet 
. : . 

Im nördlichen TeJI des Planbereiches (nördlich' der Ammer), wird derzßii:;, , der 
allergrößte Teil der Gebäude ,östlich 'der Aischbachstraße-',für ,das ~ohne'n \',-. 

genutzt (ausgenommen Areal Fa. Steinhilber jsiehe Zif~er ll~!) .' Eingestreut 

in diese Wohn nutzung si~d Läden f9r d~n täglichen Bedarf, (Bä9ker ,Metzger), 

sonstige Läden, Praxen. Der Bereich eignet ,sich aufgrund seiner Lagegunst 
, \ ' 

(siehe Ziff. 5) gut für eine Wohnbebauung 'und sollte auch weiterhin so ge-

nutzt werden. 

Im Hinblick auf die Zielsetzung des Erhalts dieser vorhandenen Hauptnutzung' 

und Nutzungsmischung wird "allgemeines Wohng,e'biet 11 festgesetzt. Als zu stark 

belästigende Nutzung werden Tankstellen ausgeschlossen. 

Für den südlichen Teil des Planbereiches, gilt entsprechendes: 

In der Dürrstraße handelt es sich fast ausnahmslos um freistehende Einzel-

häuser mit familiengerechten Wohnungen; die Geschoßbauten Ecke Rheinland-

,straßejWestbahnhofstraße sind ebenfalls reine Wohngebäude. Obgleich die Rand-

bereiche dieser Zonen durch Verkehrslärm stark beeinträ~htigt sind, soll die 

Zielvorstellu~g "Wohnen" auch für die Zukunft beibehalten werden. 

Der nordöstliche, noch unbebaute Abschnitt der Dürrs~raße eign~t sich durch 
die Nähe zum Ammergrün und zum geplanten Spielplatz gut für ,. eine Wohnf)utzung .. 

i 
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6.2 Mischgebiet 

In einem Teilabschnitt nördlich der Westbahnhofstraße befinden sich außer 

Wohnungen auch Gewerbegebiete (u.a. KFZ-Betrieb, Farbenhandel) . Die 

Orientierung dieser Bereiche zu den Hauptverkehrsstraßen hin ist städte-

baulich günstig. 

Eine Besonderheit bezüglich der Festsetzungen stellt der kleine Abschnitt 

als "MisJ?hgebietll an der Herrenberger Straße zwischen Georgstraße und Frei-

ackerstraße dar: 

Da einerseits die städtebauliche Zielsetzung besteht, die Herrenberger 

Straße in den restlichen Baulücken mit den vorhandenen Gebäudetypen zu 

schließen, ergibt sich die Notwendigkeit, die Bautiefe zu begren~enJ Einzel-

häuser festzusetzen und in den obersten Geschossen, vor allem im Dach, eine 

Wohnnutzung vorzusehen. Da andererseits die Grundstücke eigentumsmäßig . 

zum südlich anschließenden Gewerbegebiet gehören, zudem eine Zufahrt zum 

Gewerbegebiet auch von Norden sinnvoll ist und entsprechend der übergeord-

neten Zielsetzung gewerblich genutztes Gelände weiter so genutzt werden soll, 

wird für das Erdgeschoß und das 1. Obergeschoß eine gewerbliche Nutzung fest-

gesetzt. 

Die Einpassung einer Nutzung in ein vorhandenes, dicht bebautes und prägendes 

Quartier rechtfertigt eine derart spezielle Festsetzung. 

6.3 Gewerbegebiet 

Die zentrale Betriebsfläche der Firma Steinhilber zwischen Georgstraße und 

Freiackerstraße wird als lI eingeschränktes Gewerbegebietll 
festgesetz~1 r-1it 

dieser Zielsetzung ist die Absicht verbunden, daß sich hier zukünftig auch 

andere Gewerbebetriebe mit intensiverer Grundstücksnutzung ansiedeln können. 

Durch die Nachbarschaft zum Wohnen, d.h. zum "allgemeinen Wohngebietll ist 

es erforderlich, das Gewerbegebiet bezüglich der Emissionen einzuschränken, 

indem hier nur nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zu~elassen werden. 

Ein Ausschluß von Einzelhandelsgeschäften über 100'm2 Verkaufsfläche soll ver-

hindern, daß durch kleinere Verbrauchermärkte zuviel Verkehr in den Bereich 
~ i 

gezogen wird und die Fläche dem eigentlichen Gewerbe verlorengeht. 
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- 7. Maß der baulichen Nutzung 

Die von der Gebäudestruktur her unterschiedliche Bebauung sowie der 'unter-

schiedliche Grundstückszuschnitt erfprdern sehr differenzierte Fest-

setzungen. Dabei soll der Bestand im Prinzip gesichert werden-" 

Als in gewissem Maße einheitliche Bereiche sind aufzuführ~n: 

Herrenberger Straße 
, ' 

Die vorhandenen Gebäude sind stadtbild- und rßump~ägend.und\aollen in ihrem 

Bestand gesichert werden, bzw. ergänzt oder entsprechend_ neu erric~tet: 

werden können. 

Sie,geben dem Straßenraum "HerrenbergerStraße",seine_ besonderen,M~rkmale. 

Um diese bauliche Situation, ,zu erhalten. muß' von der Mög~ichkeit- der l=r-- _ 8-' 
höhung der zulässigen Nutzungshöchstwerte ~entsprechend §, 17' A,bs.. 9 .BauNVO ' 

Gebrauch gemacht werden" Öffentliche Belange, die dagegen sprechen-könn~en, 
sind nicht erkennbar. 

Bebauung am Ammerufer 

Für die Neubebauung südlich der Ammer wird über einen Garag_enbonus der Anrei~ 

gegeben, die Stellplätze in einer Tiefgara~e unterzubringan. Damit soll 

u. a-. die Wohnqualität gesteigert l'lerden,' 

Als weiterer Anreiz wird die Erhöhung der Geschoßflächenzahl ermöglicht-, wenn 

familienger~chte Wohnungen hergestellt iwerden. Mit diesem Bonus soll den '" 

weniger mobilen Bevölkerungsgruppen eine Chance gegeben werden" in der Nähe 

zum Arbeitsplatz und zur Schule zu wohnen..', Ein Ausgleich der Verdicht~ng im 
Sinrle von § 17 Abs. -10 BauNVO ist durch die Grünfläche iru Norden (Ammerlauf 

und im Osten (Spielplatz) gegeben.-

Die (gewerbliche) Bebauung nördlich der Ammer soll zur Ammer hin hthenmä-ßig 

abgestuft werden. Die Vorfläche zum Ammerbegleitweg hin'soll begrünt werden., 

Die relativ"hohe Nut~ung wird ausgewiesen, um einen Anreiz zur 'betrieblichen 

Umstrukturierung dieser Flache zu bieten. 

Dürrstraße 
Eine Erhöhung der Nutzung der vorhandenen Bebauung wird durch den 12 m tief 

ausgewiesenen Baustreifen ermöglich~ (vorhandene Gebäudeti~fe teilweise nur 

, -

8 m). Oie Zahl deJ~ zulässigen-Vollgesct)osse wird nicht' er.höht f da die~ das eiri--., 
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heitliche Straßenbild zu stark verändern würde. Eine Ausnahmebestimmung 

soll ermöglichenJ daß bei kleineren Grundstücken die rechnerisch notwendiger-

weise höhere Grundflächenzahl überschritten werden darf. 

Westbahnhofstraße 

Die Mehrfamilien-Wohngebäude der GWG an der Westbahnhofstraße werden in ' 

ihrer derzeitigen Nutzung sanktioniert. Auf fernere Zukunft hin wäre hier' 

eine bauliche Veränderung denkbar, jedoch lassen sich' derzeit npch:keine 

Zielvorstellungen entwickeln, die Ü1 nächster Ze;it realisierbar -wären. ", 

8. Lärmimmissionen 

:-. Aufgrund einer Verkehrslärmuntersuchung ist fes~gestellt -'-.Vorden'~_ :daß die 

schalltechnischen Orientierungswerte de,r-,OIN 18 Oo.5/4~B2 'fOr reines 'un9 
allgemeines Wohngebiet und auch für Mischgebiet ~n den Rändern 'des Pl~nungsge~ -~:': 

bietes erheblich' überschritten werden. Durch die G~bäude an 'den. Hauptv~rkehrs-f 
, , , 

straßen werden die innenlieQenden_ Bereiche zwar teilweise 'abge~chirmt,durch 

die zahlreichen Lücken zwischen diesen Gebäuden, dringt jedoch noch 'soviel-

Lärm ein, daß auch -hier die Orientierungswerte du~cnweg übersch:ri tteh, warde'n. ' 

Wegen des fehlenden Platzes sCheiden_aktive-Schallschutzmaßnahmen-(Wälle, 

Wände) aus. Abhilfe kann nur durch passi~~ Lärmschutzmaßnah~en (Schal1sch~t?~ 

fenster - möglichst mit künstlicher Belüftung) erfolgen. 

Der Bebauungsplan weist jedenfalls den'ge~amten Planbereich als Zon~ mit er. 

höhter Lärmbelastung aus, in der für Wohn- und Aufenthaltsröu~e pass~ve 

Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind. 

9. Verkehrsplanung 

9.1 Straßen 
'". 

Der Bereich -,zwischen Herrenberger Straße und Ammer, Abschnitt AiSchba,chstraße~., 

Rappstraße, wird durch 'kurze Stichstraßen erschlossen. Dieses Prinzip. ~oll wEigen 

seines geschwindigkeitsreduzierenden Effektes beibehalten und somit -auf' 

eine Verbindung der Straßen untereinander verzichtet werden.' 

(Entsorgungsfahrzeuge können ausnahmsweise den Ammerbegleitweg überfahren) ~~ 

*'. ~ 

J" '," 
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Freiackerstraße und Georgstraße, die neu ausgebaut werden müssen, 

sollen qualitativ in ihrem Standard gesteigert werden und eine besondere· 

'Selagsgestaltung erhalten. Die verkehrsrechtliche Widmuno der Straßen 

soll nicht schon im Bebauungsplan erfolgen, sondern einer späteren 

Regelung vorbehalten bleiben. Durch 'die beabsichtigte Einführung der 

Tempo-30-:-Zone in der West stadt \rJerden sich neue Gesichtspunk~e ergeben~ 

J; 
•• 

". 

: .I 

Fahrbahneinbauten (-Möblierungen) wie Bäume, abmar~iert·e. ~arkplätz'e, "::-

Hochbeete oder Poller werden nicht im Bebauungsplan festgesetzt, PrJ():laxiqe,l :," 
• . :. • t . • '. _ _ ~( • • '.' , , •• 

aut: die Erfordernisse vor 'Ort und, auf neue verkehrstech..his·che E~~~n~rittii~~,e .. :) 
-'.' 

eingehen zu .können~ 

Dieses gilt entsprechend für die Durrs~raßeJ .bei der durch ~aumpflanzungen 
, , 

und versetzt angeordnetes Parken ein geschwindig~eit~dämi:tfe.nder· E:ff.~kt •. . .... ' .• : .. '. 
erreicht werden.soll. 

9.2 Rad- und Fußwege 
. ! 

Der geplante Abschnitt des Ammerbegleitw~ges ist ein -Kernstück der städtischen' ,.' 

Radwegeplanung~ Er verbessert stadteinwärts die Erreichbarkeit d~rAitstadt, 

der Silcherschule und des ·Kinderoartens.an der .~appstra·ße. I:Jm'lie- _st~dtaus--_ 

wärts die Verbindung z~m Ammertal J der Aischbachschule, . der :,Firma .Zan.ker . , 
. ., 

und anderen Gewerbebetrieben. 

Oie Inanspruchnahme privater Flächen ~ür diesen Weg l:iegt im über~iege.nden' 
öffentlichen Interesse. Die"Flächen werden dabei so gering \oJia möglich ge-

halten. Die Ausbaubreite von 3 m (in kurzen Abschnitten'2,5 m) ist für ein 

kombinierten Geh- und Radweg mit Gegenverkeh~'erforderlich. 

Der Weg muß auf der A~merböschung verlaufen, um höhengleich an die Straßen. 

anzuschließen. 

10. Grünplanung" 

Der Ammerlauf mit begleitendem Grün soll als innenstädtischer Erlebnisra.üm 

und in seiner ökologischen 'Funktion verbessert v/erden. Dazu .oehört: 

1. Besseres Si~htbarmachen der Ammer als qelebendes 'Element 

2. Bepflanzung der Bösbhungsflächen mit Buschwerk und Gehölzen,-am . 

nördlichen Ufe~ mit einer Baumreihe. 

j 
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3. Ausbildung des Ammerlaufs als Erholungsbereich (Ruhezonen) 

4. Aktivierung der Ammer als' Frischluftschneise'durch Abbruch von 

böschungsnahen Gebäuden. 

Zu 1: Dazu könnte die derzeit1ge Betons,qhle herausgenommen und das 
Gefälle verr.lindert \·mrdenj kleine, Abstürz~ über Schl:Jelierf und, 

i dabei kleine Auf\-Jeitungen könn'ten eingebaut, \"Jerden. 
. I ' 

Zu 2 :t Zur ökologischen Verbesserung wären ,Buschbeprlanzungen ;~I)rnl.~t·eib.pr 

.am Gewässer denkb'ar J um :durch Beschattung' lJrid d~ndt ve,rmihderte. ,Er..-' 
i ' , --

wärmung des Wassers das Sauerstdffaufnahmevermögen. zU'"verbes,sern. 

Auf j eden Fall ist für einen Ausbau eingesonde.rtes Was~errechts~erfah;r'en 

notwendig. Oie verbindliche Bauleitplanung.kann hier ni~ht rechtsßest~ltend 

einwirken. 'Der Bebauungsplan' stellt deshalb den Ist-Zustand dar. 

Der vorhandene Spielplatz zwischen Max~Eyth-Straße und Westbahnhofs~raße 

ist zwar dem Verkehrslarm ausgesetzt; jeqoch vor Staub und Abgasen durch, 

Hecken etwas geschützt: Er ist mit Spielgeräten gut ausgestattet und wird von 

den Kindern nur ~enig genutzt. 
Eine notwendige Ergänzung ist der geplante Spielplatz' für kleinere Kinder in 

einem ruhigeren Bereich nördlich der Max-Eyth-Straße. Beide Spielflächen 

zusammen ergeben einen ökologisch sinnvollen, größeren Grünraum. (DeI;' ,Grün-

raum setzt sich südlich der Westbahnhofstrßße mit dam Baumbestand des Park-
platzes fort.) Bei einer Lösung mit einem Spielplatz in größerer räumlicher 

Trennung von dem vorhandenen entfiele dieser Effekt. Auch durch diesen 

Grünraum sind die Voraussetzungen für eine höhere Nutzung der benachbarten 

Baugrundstücke gegeben. 

11. BodenordnendiMaßnahmen 

Ein Teil des geplanten öffentlichen Rad- und Fußweges (Ammerbegleitweg) 'be~ 

findet sich noch in privatem Eigentum (ca.;; 6,2 ar). Dies gIlt allch für den 

geplanten Kinderspielplatz (ca. 8,2 ar). 

'a,. 

, ~ . 

, j,' 

., '" 
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Die Freiackerstraße, die derzeit zum größten Teil noch Privatstraße 

ist, soll ebenso von der öffentlichen Hand erworben werden 

(ca. 8,4 'ar), wie auch die FIsche für den Wendeha~mer (ca. 2,1 a~) in 

der Georgstraße. 

Im Bereich des Schmalen Weges kann durch Aufgabe der öffentlichen' 'Fläche 

eine ,Privatisierung erfolgen. (ifFreiacker Teil II") 

12. Kostenermittlung 

Als Erschließungskosten sind überschlägig folgende Werte ermitt~lt worden: 

Ammerbegl-ei t\"eg 

(einschließlich Brücke) 

Umbau Rappstraße, Max~Eyth­

Straße, Freiackerstraße 

Ausbau Georgstraße 

Einbauten Dürrstraße 

Möglicher Umbau des Ammerbettes 

460.000 DM 

450.000 DM 

50.000 DM 

10.000 DM 

630.QOO DM 

,--:----1 
~-

Der Ausbau des Ammerbegleitweges ist wegen der fehlenden planungsrechtlichen-

Voraussetzungen bisher noch nicht in die FinanzplaDung aufgenommen worden. 

13. Auswirkung auf die Betroffenen 

Die städtebauliche Zielsetzung geht von einer Umsiedlung des Betriebes 

Steinhilber aus und trifft entsprechende Festsetzungen auf dieses Z~l hin. 

Solange der Betrieb nicht umsiedelt, genießt er Bestandsschutz. Durch die 

AusweisunQ des eingeschränkten Gewerbegebietes hat -der Betrieb in diesem Bereier 

(und im Umfang eines ttdas \~Johnen nicht \,/esentlich' stören,den Betriebe~lI) -die I\IlöfJ~. 

lichkeit, Umbauten und Modernisierungen durchzuführen. ?ofern es betrieblich 

möglich ist, ist damit auch eine teilweise oder zeitlich abschnittsweisß 

Ur.mutzun~ _ der Betriebsflächen denkbar (u. (). durch Nutzuna _-dp,r 'Wohnbaum991icb-

keiten an der Dürrstroße) ~ 

Tübingen. den 25~ November 1986/5. Februar ,1988 


